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Wie lange will Steinbrück die Pendler noch hinhalten?
Presseinformation
Das Thema „Pendlerpauschale“ ist wieder neu entfacht. Angesichts der guten Haushaltslage des Bundes und weiter steigenden Benzinpreisen ist die Kürzung der ersten 20 Kilometer für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht mehr vertretbar, argumentiert der bayerische Finanzminister und CSU-Vorsitzende Erwin Huber und verlangt die Wiedereinführung der alten Pendlerpauschale. Dies sehen auch zahlreiche Verbände und Organisationen, wie der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) so und fordern die Politiker zur Vernunft und Rückkehr zur alten Regelung auf.

Trotz kritischer Stimmen hatte der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1. Januar 2007 die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur Privatsphäre erklärt und verwehrt seitdem den Abzug der ersten 20 Kilometer. Nur Arbeitnehmer mit weiten Wegen zur Arbeit können ihre Kosten ab dem 21. Kilometer absetzen. Begründet wurde die Kürzung seitens des Gesetzgebers mit der angespannten Haushaltslage. Gespart werden sollten damit 2,5 Milliarden Euro.

Doch dieses Argument greift nicht mehr, denn der Bund hat eine verbesserte Kassenlage. Es gibt keinen Grund mehr, die 15 Millionen Pendler zu strafen. Man müsse die „fleißigen Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren“, entlasten, so CSU – Chef Huber. Auch SPD – Politiker hatten im letzten Jahr eine Gesetzesänderung gefordert. 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Arbeit entstehen, müssen in vollem Umfang absetzbar sein, fordert auch der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL). Arbeit muss sich lohnen. Es kann nicht sein, dass Pendler ihre Fahrtkosten aus versteuertem Einkommen bezahlen müssen. Finanzminister Steinbrück lässt das alles kalt. Eine Rückkehr zur alten Pendlerpauschale sei nicht finanzierbar. Die jetzige Regelung bleibe bestehen, bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet. 

Wie lange wollen Sie denn noch die Pendler hinhalten, Herr Steinbrück? Letztendlich wird das Bundesverfassungsgericht die Ohrfeige verteilen. CDU und SPD sollen sich besinnen und Mut zum Eingestehen eines Fehlers haben und die Kürzung schnellstmöglich zurück nehmen, fordert der NVL. Solange die Politiker nicht gewillt sind, eine Änderung herbeizuführen, sollten Pendler weiterhin gegen ihre Steuerbescheide Einspruch einlegen. Mit einem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung kann der Erstattungsverlust auf die ersten 20 Kilometer Fahrtweg eingefordert werden. Das nach Ansicht des Verbandes geringe Risiko einer Rückzahlung bei einer negativen Entscheidung aus Karlsruhe ist vertretbar und sollte gewagt werden. Je mehr Steuerpflichtige den Weg des Einspruchs gehen, um so mehr Druck wird auf die Politiker ausgeübt.
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